
BGer 6B 1212/2013 vom 14. Mai 2014
Bundesgericht, 2014-05-14, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_1212_2013

FR: TF 6B 1212/2013 du 14 mai 2014

IT: TF 6B 1212/2013 del 14 maggio 2014

Regeste

Aufschub des Strafvollzugs zwecks ambulanter Behandlung | Strafrecht (allgemein)

Erwägungen

E. 1
Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung von Art. 63 Abs. 2 StGB . Das psychiatrische
Gutachten vom 7. Mai 2013 befasse sich nicht hinreichend mit den Fragen der
Tätergefährlichkeit und den Auswirkungen des Strafvollzugs auf den Therapieerfolg. Es
könne nicht als Grundlage für die Verweigerung des Strafaufschubs herangezogen werden.
Dennoch stütze sich die Vorinstanz darauf. Massgebend sei, dass er aufgrund der
mehrjährigen freiwilligen Therapie einschliesslich Medikation seit vier Jahren deliktfrei in
Freiheit lebe. Er habe damit bewiesen, dass er ungefährlich sei (Beschwerde, S. 4-9). Die
ambulante Behandlung in Freiheit sei überdies vordringlich. Die von ihm freiwillig
begonnene Therapie biete gute Resozialisierungschancen. Im Gefängnis hätte er wegen
seiner pädosexuellen Straftaten ein "schweres Leben", was sich ungünstig auf die
psychotherapeutische Behandlung auswirke. Zudem könnte er im realitätsfremden Umfeld
des Strafvollzugs aufgrund der fehlenden Konfrontation mit potenziellen pädosexuellen
Anreizen keine weiteren Lernfortschritte mehr machen, was seiner Entwicklung abträglich
sei. Schliesslich belaste ihn der mit dem Antritt des Strafvollzugs zwingend einhergehende
Therapeutenwechsel. Der Strafvollzug gefährde damit die erreichten Therapieerfolge. Es sei
ihm deshalb der Aufschub der Freiheitsstrafe zugunsten der ambulanten Massnahme zu
gewähren (Beschwerde, S. 9-13).

E. 2
Das Gericht kann den Vollzug einer zugleich ausgesprochenen Freiheitsstrafe zu Gunsten
einer ambulanten Massnahme aufschieben, um der Art der Behandlung Rechnung zu tragen
( Art. 63 Abs. 2 StGB ). Grundsätzlich wird die ambulante Massnahme gleichzeitig mit dem
Strafvollzug durchgeführt. Der Aufschub ist die Ausnahme ( BGE 129 IV 161 E. 4.1 und E.
4.3). Er ist an zwei Voraussetzungen gebunden. Einerseits muss der Täter ungefährlich und
andererseits die ambulante Therapie vordringlich sein. Ein Aufschub muss sich aus
Gründen der Heilbehandlung hinreichend rechtfertigen. Er ist anzuordnen, wenn die
ambulante Therapie ausserhalb des Strafvollzugs im konkreten Einzelfall aktuelle und
günstige Bewährungsaussichten eröffnet, die durch den Strafvollzug zunichte gemacht oder
erheblich vermindert würden. Unter dem Gesichtspunkt des Gleichheitsgebotes muss der
Behandlungsbedarf umso ausgeprägter sein, je länger die zu Gunsten der ambulanten
Therapie aufzuschiebende Freiheitsstrafe ist ( BGE 129 IV 161 E. 4.1; Urteil 6B_495/2012
vom 6. Februar 2013 E. 6.2 mit Hinweis). Für die Beurteilung der Frage, ob eine ambulante
Massnahme unter Aufschub des Strafvollzugs oder vollzugsbegleitend zu erfolgen hat,
muss sich das Gericht auf ein Gutachten stützen ( BGE 116 IV 101 E. 1b; 115 IV 89 E. 1c



und 3d).

E. 3
Die Vorinstanz stellt bei ihrem Entscheid auf das Gutachten des FPD der Universität Bern
vom 7. Mai 2013 ab. Der Sachverständige diagnostiziert dem Beschwerdeführer eine
Störung der Sexualpräferenz im Sinne einer gegengeschlechtlichen Pädophilie. Aufgrund
dessen Persönlichkeitsstruktur geht er von einer hohen Wahrscheinlichkeit für einschlägige
Rückfalldelikte im Spektrum der bisherigen Sexualdelinquenz aus und stellt dem
Beschwerdeführer trotz der begonnenen freiwilligen Therapie und in Kenntnis des
Umstands seiner Deliktlosigkeit eine derzeit noch ungünstige Kriminalprognose. Das
höchste Risiko für weitere strafbare Handlungen sieht der Gutachter im Bereich der
Kinderpornographie und anderer, zum Beispiel exhibitionistischer "hands-off"-Delikte. Die
Wiederholungsgefahr für "hands-on"-Straftaten im Sinne realer Missbrauchshandlungen
schätzt er als geringer, aber dennoch ebenfalls als erhöht ein. Diese Einschätzung ist nach
der gutachterlichen Auffassung darauf zurückzuführen, dass gegenwärtig namentlich ein
noch unzureichendes störungs- und deliktsspezifisches Problembewusstsein und eine
unrealistische Selbsteinschätzung bezüglich Risikosituationen und Wiederholungsgefahr
bestehen. Der Beschwerdeführer projiziere teilweise eigene Anteile und die Tatmotivation
auf die Opfer, bagatellisiere und minimiere die Taten und zeige keine ausreichende reife
Verantwortungsübernahme, auch wenn eigenes Fehlverhalten eingeräumt werde. Der
Gutachter erachtet eine ambulante Massnahme als zweckmässig, wobei eine langfristig
angelegte Psychotherapie und ein Therapeutenwechsel angezeigt seien. Die Massnahme sei
mit einem gleichzeitigen oder auch vorherigen Strafvollzug vereinbar. Ein
Gefängnisaufenthalt wirke sich nicht negativ auf die Rückfallgefahr und das angestrebte
Therapieergebnis aus (Entscheid, S. 18 sowie S. 19 f. mit Hinweis auf kantonale Akten,
Gutachten, S. 581 ff., Gutachtenergänzung, S. 671 ff.).

E. 4
Die Schlussfolgerungen der Vorinstanz zum Verzicht auf einen Aufschub der Strafe sind
plausibel, stehen im Einklang mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und lassen sich
auf das Gutachten vom 7. Mai 2013 stützen, wonach der Art der ambulanten Behandlung
auch bei gleichzeitigem Vollzug der Freiheitsstrafe Rechnung getragen werden kann. Der
Beschwerdeführer bringt nichts vor, was dieses Ergebnis in Zweifel ziehen würde. Das
Gutachten vom 7. Mai 2013 ist breit abgestützt und nachvollziehbar. Die Antwort auf die
Frage zur Vereinbarkeit von Strafvollzug und ambulanter Massnahme fällt zwar knapp,
aber eindeutig aus. Inwiefern das fragliche Gutachten keine taugliche
Entscheidungsgrundlage bilden könnte, ist unter diesen Umständen nicht ersichtlich. Die
Vorinstanz durfte darauf ohne Rechtsverletzung abstellen. Die diesbezügliche Kritik des
Beschwerdeführers ist unbegründet, soweit sie den gesetzlichen
Begründungsanforderungen überhaupt zu genügen vermag (Art. 42 Abs. 2 und 106 Abs. 2
BGG). Ein Aufschub der Freiheitsstrafe käme nach der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung nur in Betracht, wenn der Beschwerdeführer ungefährlich wäre und der
Strafvollzug den Erfolg der Therapie vereiteln oder zumindest erheblich beeinträchtigen
würde. Hinreichende Anhaltspunkte hierfür sind nicht erkennbar. Die Vorinstanz befasst
sich in ihrem Entscheid mit allen massgebenden Gesichtspunkten ausreichend. Die in der
Beschwerde angeführten Gründe, die nach Ansicht der Verteidigung für einen
Strafaufschub sprechen, vermögen nicht durchzudringen. Das Vorbringen des
Beschwerdeführers, er lebe seit geraumer Zeit deliktfrei in Freiheit und sei daher



ungefährlich, geht fehl. Aus dem Gutachten ergibt sich, dass seine Kompetenz zur
kognitiven Verhaltenskontrolle erhalten sei. Trotz lebensgeschichtlich überdauernder
pädosexueller Verhaltensdisposition und einschlägiger Vordelinquenz gebe es daher -
soweit bekannt - mehrjährige Zeitabschnitte ohne Sexualdelinquenz (kantonale Akten,
Gutachten, S. 561 ff., S. 565). Daraus folgt, dass die Deliktlosigkeit nicht das Ergebnis einer
erfolgreich durchgeführten Therapie ist. Sie ist für den Beschwerdeführer nach den
Ausführungen des Sachverständigen vielmehr typisch bzw. persönlichkeitsspezifisch und
damit nicht Ausdruck seiner Ungefährlichkeit. Der weitere Einwand, eine Therapie in
Freiheit könne eine realitätsnähere Auseinandersetzung mit Risikosituationen
gewährleisten, mag richtig sein. Doch bedeutet dies nicht, dass eine ambulante Behandlung
nicht auch im Strafvollzug erfolgversprechend sein könnte. Dass der Beschwerdeführer
einen Therapeutenwechsel subjektiv als belastend empfindet, mag ebenfalls zutreffen. Das
heisst jedoch nicht, dass eine weitere Behandlung im Strafvollzug unmöglich wäre und der
Therapieerfolg deshalb in Frage gestellt würde. Abgesehen davon ist vorliegend gemäss
den gutachterlichen Ausführungen ohnehin ein Therapeutenwechsel zu einem bzw. einer
stärker psychotherapeutisch ausgerichteten Behandler (in) angezeigt, und zwar unabhängig
von der Frage, ob die Therapie im Vollzug oder in Freiheit durchgeführt wird. Unbehelflich
ist schliesslich das Vorbringen, der Beschwerdeführer werde wegen seiner pädosexuellen
Straftaten ein "schweres Leben" im Gefängnis haben. Dieser Einwand betrifft nicht den
Strafaufschub, sondern den Strafvollzug, in dessen Rahmen die zuständigen
Strafvollzugsbehörden die Gefangenen vor Übergriffen und Schikane von Mitgefangenen
zu schützen und einen menschenwürdigen Vollzug sicherzustellen haben (vgl. BENJAMIN
BRÄGGER, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 3. Aufl. 2013, Art. 74 Rz. 10 und Art. 75
Rz. 3). Der Beschwerdeführer hat schwerwiegende Straftaten namentlich gegen die sexuelle
Integrität von Kindern begangen. Nur für den Vorwurf der Kinderpornographie ist
tatzeitbezogen von einer leichtgradig verminderten Schuldfähigkeit auszugehen (Entscheid,
S. 16; kantonale Akten, Gutachten, S. 577). Je schwerer die Straftaten und je leichter die
Verminderung der Schuldfähigkeit, desto weniger drängt sich nach der erwähnten
Rechtsprechung ein Strafaufschub auf ( BGE 129 IV 161 E. 4.1 und 4.2 S. 162 ff.). Die
Vorinstanz verletzt ihr Ermessen nicht, indem sie einen Aufschub gemäss Art. 63 Abs. 2
StGB ausschliesst und davon ausgeht, die ambulante Behandlung des Beschwerdeführers
könne im Strafvollzug erfolgen.

E. 5
Die Beschwerde ist abzuweisen. Die bundesgerichtlichen Kosten sind dem
Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Mit dem Entscheid in der Sache
wird das Gesuch um aufschiebende Wirkung gegenstandslos.
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